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LANDESGESETZBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 

Jahrgang 2007 Ausgegeben und versendet am 12. Feber 2007 7. Stück 

14.  Gesetz vom 14. Dezember 2006 über die Auskunftspflicht, die Weiterverwendung von Informationen 
öffentlicher Stellen sowie die Statistik des Landes Burgenland (Burgenländisches Auskunftspflicht-, 
Informationsweiterverwendungs- und Statistikgesetz - Bgld. AISG) (XIX. Gp. RV 308 AB 332) 

  [CELEX Nr. 32003L0098] 
 

14. Gesetz vom 14. Dezember 2006 über die Auskunftspflicht, die Weiterverwendung von 
Informationen öffentlicher Stellen sowie die Statistik des Landes Burgenland (Burgenländi-
sches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwendungs- und Statistikgesetz - Bgld. AISG) 

Der Landtag hat - hinsichtlich des 1. Abschnitts in Ausführung des Auskunftspflicht-Grundsatzge-
setzes, BGBl. Nr. 286/1987, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 158/1998, - beschlossen: 
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1. Abschnitt 
Allgemeine Auskunftspflicht 

§ 1 
Auskunftspflicht 

(1) Die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz ge-
regelten Selbstverwaltungskörper haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereichs Auskünfte zu 
erteilen, soweit dem eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. 

(2) Jede Person hat das Recht, Auskünfte zu verlangen. 
(3) Auskünfte sind Wissenserklärungen über Angelegenheiten, die dem zur Auskunft verpflichteten 

Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens bekannt sind. 
(4) Auskünfte sind nur insoweit zu erteilen, als dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben der 

Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen 
jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. 

(5) Auskünfte sind nicht zu erteilen, wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden, wenn umfangrei-
che Ausarbeitungen erforderlich wären oder wenn die Informationen dem Auskunftswerber anders unmit-
telbar zugänglich sind. 

§ 2 
Auskunftsbegehren 

(1) Auskünfte können mündlich, telefonisch oder schriftlich verlangt werden, wobei für die Form der 
Einbringung des Auskunftsbegehrens das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-
wenden ist. 

(2) Die Auskunftswerberin oder der Auskunftswerber kann um schriftliche Ausführung eines mündli-
chen oder telefonischen Auskunftsbegehrens sowie um Verbesserung eines unklaren schriftlichen Aus-
kunftsbegehrens innerhalb einer angemessenen mindestens zweiwöchigen Frist ersucht werden, wenn aus 
dem Begehren der Inhalt oder der Umfang der gewünschten Auskunft nicht ausreichend klar hervorgeht. 
Wird einem solchen Auftrag nicht entsprochen, gilt das Auskunftsbegehren als nicht eingebracht. 

§ 3 
Auskunftserteilung 

(1) Auskünfte sind, soweit möglich, mündlich oder telefonisch zu erteilen. 
(2) Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht Wochen nach ihrem Ein-

langen, zu erteilen. Kann diese Frist aus besonderen Gründen nicht eingehalten werden, ist der Auskunfts-
werber jedenfalls zu verständigen. 

§ 4 
Auskunftsverweigerung 

Wird eine Auskunft nicht erteilt, ist auf Antrag der Auskunftswerberin oder des Auskunftswerbers 
hierüber ein Bescheid zu erlassen. Für das Verfahren in solchen Angelegenheiten gilt das AVG. 
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§ 5 
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Die in diesem Abschnitt genannten Angelegenheiten sind, soweit sie von Organen der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände wahrzunehmen sind, solche des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde. 

§ 6 
Befreiung von Verwaltungsabgaben 

Auskunftsbegehren und Amtshandlungen nach diesem Abschnitt sind von Landes- und Gemeinde-
verwaltungsabgaben befreit. 

2. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen 

§ 7 
Ziel 

Ziel dieses Abschnitts ist die Erleichterung der Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stel-
len, insbesondere um dadurch die Erstellung neuer Informationsprodukte und Informationsdienste zu 
fördern. 

§ 8 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt regelt den rechtlichen Rahmen für die kommerzielle und nicht kommerzielle 
Weiterverwendung von im Besitz öffentlicher Stellen gemäß § 10 Abs. 1 befindlichen und in ihrem öffentli-
chen Auftrag erstellten Dokumenten, sofern sie diese zur Weiterverwendung bereitstellen. 

(2) Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen regeln, werden durch diesen 
Abschnitt nicht berührt. 

(3) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch 
das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2005, des Burgenländischen Datenschutzgesetzes, LGBl. Nr. 87/2005, sowie 
gesetzliche Verschwiegenheitspflichten werden durch diesen Abschnitt nicht berührt. 

§ 9 
Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt nicht für Dokumente, 
 1. deren Erstellung nicht unter den öffentlichen Auftrag der betreffenden öffentlichen Stelle fällt; 
 2. die, insbesondere aus Gründen der nationalen Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, 

der öffentlichen Sicherheit oder weil sie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten oder 
sonst der Vertraulichkeit unterliegen, nicht zugänglich sind; 

 3. die nur bei Nachweis eines besonderen Interesses zugänglich sind; 
 4. die geistiges Eigentum Dritter sind; 
 5. die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden; 
 6. die im Besitz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und ihrer Zweigstellen oder anderer Stel-

len und deren Zweigstellen sind und der Wahrnehmung eines öffentlich-rechtlichen Sendeauf-
trags dienen; 

 7. die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen, Archiven, 
Bibliotheken und Forschungsinstituten sind und 

 8. die im Besitz kultureller Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Archiven, Orchestern, Opern 
und Theatern sind. 

(2) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Weiterverwendung von in Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Do-
kumenten ist § 12 Abs. 3 Z 2 und 4 sowie Abs. 4 bis 6 anzuwenden. 

§ 10 
Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für folgende öffentliche Stellen: 
 1.  das Land; 



Landesgesetzblatt Nr. 14/2007 
 

76 

 2.  die Gemeinden; 
 3.  landesgesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörper; 
 4. Einrichtungen auf landesrechtlicher Grundlage wie Stiftungen, Fonds und Anstalten sowie Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts, die 
 a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu 

erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und 
 b) zumindest teilrechtsfähig sind und 
 c) überwiegend vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrichtungen auf landesgesetzli-

cher Grundlage oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG 
über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 
31. 12. 2003 S. 90) finanziert werden oder hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese 
unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mit-
gliedern besteht, die vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrichtungen auf landes-
gesetzlicher Grundlage oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie 
2003/98/EG) ernannt worden sind und 

 d) keine Unternehmungen im Sinne der Art. 127 Abs. 3 oder 127a Abs. 3 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 121/2005, sind; 

 5. Verbände, die sich überwiegend aus zwei oder mehreren öffentlichen Stellen gemäß Z 1 bis 4 
zusammensetzen. 

(2) Die Vollziehung dieses Abschnitts ist insoweit im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden und 
anderer Einrichtungen der Selbstverwaltung zu besorgen, als sie gesetzlich übertragene Aufgaben im 
eigenen Wirkungsbereich wahrnehmen. 

§ 11 
Begriffsbestimmungen 

In diesem Abschnitt bedeuten die Begriffe 
 1. „Dokument“: 

jeder Inhalt unabhängig von der Form des Datenträgers (auf Papier oder in elektronischer Form, 
Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material) ausgenommen Computerprogramme sowie einen belie-
bigen Teil eines solchen Inhalts; 

 2. „Dokument, das sich im Besitz einer öffentlichen Stelle befindet“: 
ein Dokument, für das die öffentliche Stelle berechtigt ist, die Weiterverwendung zu genehmigen; 

 3.  „Weiterverwendung“: 
die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch Rechtsträger für 
kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck des öffent-
lichen Auftrags, in dessen Rahmen die Dokumente erstellt wurden, unterscheiden. Der Austausch 
von Dokumenten zwischen öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie 
2003/98/EG ausschließlich im Rahmen der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags stellt keine 
Weiterverwendung dar. 

§ 12 
Anträge auf Weiterverwendung und ihre Bearbeitung 

(1) Anträge auf Weiterverwendung von Dokumenten sind schriftlich bei der öffentlichen Stelle, in deren 
Besitz sich das beantragte Dokument befindet, zu stellen, wobei für die Form der Einbringung des An-
trags das AVG anzuwenden ist. 

(2) Geht aus einem Antrag gemäß Abs. 1 der Inhalt, der Umfang oder die Art und Weise der Weiter-
verwendung der beantragten Dokumente nicht ausreichend klar hervor, hat die öffentliche Stelle die An-
tragstellerin oder den Antragsteller unverzüglich aufzufordern, den Antrag innerhalb einer zwei Wochen 
nicht übersteigenden Frist schriftlich zu präzisieren. Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller der 
Aufforderung zur Präzisierung fristgerecht nach, beginnt die Frist gemäß Abs. 3 nach Einlangen erneut zu 
laufen. Andernfalls gilt der Antrag als nicht eingebracht. 

(3) Die öffentliche Stelle hat den Antrag in der Frist, die für die Bearbeitung von Anträgen und Be-
gehren auf Zugang zu Dokumenten nach den geltenden Zugangsregelungen einzuhalten ist, oder, wenn 
keine solche Frist festgelegt ist, binnen vier Wochen nach Einlangen des Antrags zu bearbeiten und unter 
Hinweis auf die Rechtsschutzmöglichkeiten gemäß §§ 19 und 20 
 1. die beantragten Dokumente zur Gänze zur Weiterverwendung bereitzustellen oder 
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 2. die beantragten Dokumente teilweise zur Weiterverwendung bereitzustellen und der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass seinem An-
trag teilweise nicht entsprochen wird oder 

 3. ein endgültiges Vertragsangebot zu unterbreiten, falls für die Weiterverwendung der beantragten 
Dokumente die Vereinbarung von Bedingungen gemäß § 15 Abs. 1 erforderlich ist oder 

 4. der Antragstellerin oder dem Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass 
seinem Antrag nicht entsprochen wird. 

(4) Stützt sich eine ablehnende Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 oder Z 4 darauf, dass das beantragte Do-
kument geistiges Eigentum Dritter ist, hat die öffentliche Stelle auch auf die ihr bekannte Inhaberin oder 
auf den ihr bekannten Inhaber der Rechte oder ersatzweise auf diejenige oder denjenigen zu verweisen, 
von der oder dem sie das betreffende Material erhalten hat. 

(5) Bei umfangreichen und komplexen Anträgen kann die in Abs. 3 genannte Frist um vier Wochen 
verlängert werden. In diesem Fall ist die Antragstellerin oder der Antragsteller von der Verlängerung der 
Frist sobald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des Antrags zu 
verständigen. 

(6) Für die Bearbeitung von Weiterverwendungsanträgen und die Bereitstellung der Dokumente zur 
Weiterverwendung haben sich die öffentlichen Stellen, soweit möglich und sinnvoll, elektronischer Mittel 
zu bedienen. 

§ 13 
Umfang der Bereitstellung 

(1) Soweit öffentliche Stellen die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente ge-
nehmigen, haben sie diese in allen vorhandenen Formaten oder Sprachen, soweit möglich und sinnvoll in 
elektronischer Form, bereitzustellen. Öffentliche Stellen sind jedoch nach diesem Abschnitt nicht ver-
pflichtet, Dokumente neu zu erstellen, anzupassen oder weiterzuentwickeln, um einem Begehren auf 
Weiterverwendung nachzukommen. 

(2) Werden Auszüge aus Dokumenten beantragt, müssen diese dann nicht bereitgestellt werden, wenn 
dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der über eine einfache Handhabung hinaus-
geht. 

(3) Öffentliche Stellen sind auf Grundlage dieses Abschnitts nicht verpflichtet, die Erstellung von Doku-
menten bestimmter Art im Hinblick auf die Weiterverwendung solcher Dokumente fortzusetzen. 

§ 14 
Entgelte und Abgabenbefreiung 

(1) Sofern öffentliche Stellen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente 
Entgelte einheben, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten oder der Ge-
nehmigung ihrer Weiterverwendung die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbrei-
tung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte haben sich an den 
Kosten des entsprechenden Abrechnungszeitraumes zu orientieren und sind unter Bedachtnahme auf die 
für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden Buchführungsgrundsätze zu berechnen. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind in Angelegenheiten dieses Abschnitts keine landesgesetzlich geregel-
ten Verwaltungsabgaben zu entrichten. 

§ 15 
Bedingungen für die Weiterverwendung 

(1) Öffentliche Stellen können Bedingungen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindli-
chen Dokumente in einem Vertrag festlegen, in welchem die wesentlichen Fragen der Weiterverwendung 
geregelt werden. 

(2) Die Bedingungen gemäß Abs. 1 dürfen die Möglichkeiten der Weiterverwendung der beantragten 
Dokumente nicht unnötig einschränken und keine Behinderung des Wettbewerbs bewirken. 

§ 16 
Transparenz und praktische Vorkehrungen 

(1) Die für die Weiterverwendung von Dokumenten geltenden Standardentgelte und Standardbedin-
gungen sind von den öffentlichen Stellen im Voraus festzulegen und in geeigneter Weise, soweit möglich 
und sinnvoll im Internet, zu veröffentlichen. 
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(2) Auf Anfrage haben die öffentlichen Stellen die Berechnungsgrundlage für die veröffentlichten 
Entgelte sowie die Faktoren anzugeben, die bei der Berechnung der Entgelte in atypischen Fällen berück-
sichtigt werden. 

(3) Öffentliche Stellen haben praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des Zugangs hinsichtlich je-
ner Dokumente, die zur Weiterverwendung verfügbar sind, zu treffen, indem sie insbesondere 
 1. Listen und Verzeichnisse über die wichtigsten in ihrem Besitz befindlichen, einer Weiterverwen-

dung zugänglichen Dokumente führen und diese in geeigneter Weise, nach Möglichkeit im Internet, 
veröffentlichen; 

 2. Auskunftspersonen und Informationsstellen benennen. 

§ 17 
Diskriminierungsverbot 

(1) Die Entgelte und sonstigen Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten, die sich im 
Besitz von öffentlichen Stellen befinden, dürfen für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung 
nicht diskriminierend sein. 

(2) Werden Dokumente, die sich im Besitz öffentlicher Stellen befinden, von diesen als Ausgangsma-
terial für eigene Geschäftstätigkeiten, die nicht unter ihren öffentlichen Auftrag fallen, weiterverwendet, 
gelten für die Bereitstellung der Dokumente für diese Tätigkeiten dieselben Entgelte und sonstigen Be-
dingungen wie für andere Nutzer. 

(3) Sind im Besitz von öffentlichen Stellen befindliche Dokumente zur Weiterverwendung verfügbar, 
haben diese allen potenziellen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern offen zu stehen, selbst wenn 
diese Dokumente bereits von einer Marktteilnehmerin oder einem Marktteilnehmer bzw. von mehreren 
Marktteilnehmerinnen oder Marktteilnehmern als Grundlage für Mehrwertprodukte genutzt werden. 

§ 18 
Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

(1) Verträge oder sonstige Vereinbarungen zwischen öffentlichen Stellen und Dritten, die ausschließ-
liche Rechte hinsichtlich der Weiterverwendung der in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fallenden 
Dokumente festlegen (Ausschließlichkeitsvereinbarungen), sind unzulässig. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse die Einräu-
mung eines ausschließlichen Rechts erforderlich ist. Der Grund für eine solche Ausschließlichkeitsver-
einbarung ist regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. In die Ausschließlichkeitsver-
einbarung ist jedenfalls eine Bestimmung aufzunehmen, die der öffentlichen Stelle dann ein besonderes 
Kündigungsrecht sichert, wenn die regelmäßige Überprüfung ergibt, dass der die Ausschließlichkeitsver-
einbarung rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. Nach dem 31. Dezember 2003 getroffene Aus-
schließlichkeitsvereinbarungen müssen transparent sein und sind in geeigneter Weise, nach Möglichkeit 
im Internet, öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahmen des Abs. 2 ers-
ter Satz fallen, enden mit Vertragsablauf bzw. gelten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2008 als 
aufgelöst. 

§ 19 
Rechtsschutz bei ablehnenden Mitteilungen gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 und 4 

(1) Wurde der Antragstellerin oder dem Antragsteller gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 oder 4 mitgeteilt, dass 
ihrem oder seinem Begehren teilweise oder zur Gänze nicht entsprochen werden kann, hat die öffentliche 
Stelle, sofern sie zur Erlassung von Bescheiden befugt ist, hierüber auf Antrag einen Bescheid zu erlas-
sen. Der Antrag auf Erlassung eines Bescheids ist von der Antragstellerin oder vom Antragsteller binnen 
zwei Wochen nach Zugang der ablehnenden Mitteilung bei der öffentlichen Stelle schriftlich einzubringen. 

(2) Eine öffentliche Stelle, die zur Erlassung von Bescheiden nicht befugt ist, hat Anträge im Sinne 
des Abs. 1 samt dem betreffenden ursprünglichen Weiterverwendungsantrag sowie der ablehnenden Mit-
teilung ohne unnötigen Aufschub an die für die Führung der Aufsicht zuständige Verwaltungsbehörde 
weiterzuleiten. Im diesbezüglichen Verfahren vor der Aufsichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter 
Instanz ist die öffentliche Stelle Partei. Der allfällige Instanzenzug richtet sich nach den für das Auf-
sichtsverfahren einschlägigen landesgesetzlichen Vorschriften. Die öffentliche Stelle ist berechtigt, gegen 
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Bescheide der Aufsichtsbehörde in Verfahren nach diesem Abschnitt nach Erschöpfung des administrati-
ven Instanzenzuges Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof und an den 
Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(3) Für Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 gilt das AVG. 

§ 20 
Rechtsschutz bei Nutzungsverträgen gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 

(1) Meint die Antragstellerin oder der Antragsteller, dass einzelne Bestimmungen des unterbreiteten 
verbindlichen Vertragsangebots gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 nicht den Vorschriften dieses Abschnitts entspre-
chen, hat sie oder er dies der öffentlichen Stelle innerhalb der für die Annahme des Vertragsangebots 
bestimmten angemessenen Frist schriftlich mitzuteilen. Falls der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
daraufhin nicht binnen acht Wochen ein in ihrem oder seinem Sinn abgeänderter Nutzungsvertrag ange-
boten wird, kann sie oder er die Feststellung durch die Berufungs- bzw. Aufsichtsbehörde beantragen, 
dass einzelne, genau zu bezeichnende Bestimmungen des verbindlichen Vertragsangebots gegen Vor-
schriften dieses Abschnitts verstoßen haben. Ein solcher Antrag ist bei der öffentlichen Stelle, die das 
betreffende Vertragsangebot gelegt hat, binnen weiterer zwei Wochen einzubringen und von dieser ohne 
unnötigen Aufschub der zuständigen Berufungs- bzw. Aufsichtsbehörde vorzulegen. Im Verfahren vor 
der Aufsichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter Instanz finden die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 
zweiter bis vierter Satz Anwendung. 

(2) Ein Antrag gemäß Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten: 
 1. die genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle, 
 2. die genaue Bezeichnung der als rechtswidrig erachteten Bestimmungen des betreffenden Ver-

tragsangebots, 
 3. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich die Antragstellerin oder der Antragsteller als 

verletzt erachtet, 
 4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
 5. ein bestimmtes Begehren und 
 6. die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags erforderlich sind. 

(3) Ein Antrag auf Feststellung gemäß Abs. 1 darf sich nur auf jene Bestimmungen beziehen, die von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller im Rahmen ihrer oder seiner vorangegangenen schriftlichen 
Mitteilung (Abs. 1 erster Satz) bemängelt wurden. 

(4) Die öffentliche Stelle hat die auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 ergangene Entscheidung der 
Berufungs- bzw. Aufsichtsbehörde bei ihren zukünftigen Vertragsangeboten gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 zu 
berücksichtigen. 

(5) Für Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 gilt das AVG. 

3. Abschnitt 
Landesstatistik 

§ 21 
Einrichtung und Aufgaben der Landesstatistik 

(1) Die Landesstatistik ist von der Landesregierung zu besorgen und umfasst alle statistischen Tätig-
keiten und Erhebungen, deren Träger das Land ist und die für die Landesverwaltung von Bedeutung sind 
oder sonst im Interesse des Landes liegen. 

(2) Als Landesstatistik wird auch jene Organisationseinheit des Amtes der Landesregierung bezeich-
net, die nach dessen Geschäftseinteilung mit der Besorgung der Aufgaben der Landesstatistik befasst ist. 

(3) Die Aufgaben der Landesstatistik sind insbesondere: 
 1. die Durchführung empirischer Analysen, Modellrechnungen und Prognosen sowie die Erstellung 

von Statistiken, die im Interesse des Landes gelegen sind, einschließlich der dafür notwendigen 
Erhebungen oder Abfragen aus öffentlichen Registern; 

 2. die Erzielung von Mehrwerten aus statistischen Informationen durch Zusammenführung und 
Auswertung von Ergebnissen verschiedener Daten- und Informationsquellen; 

 3. die Erstellung von statistischen Datensammlungen für das Land; 
 4. die Mitwirkung in den mit statistischen Angelegenheiten befassten Gremien und Einrichtungen 

der Bundesstatistik sowie die Wahrnehmung der Interessen des Landes in diesen Gremien und 
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Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den sachlich zuständigen Dienststellen des Amtes der 
Landesregierung; 

 5. die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Bundesstatistik, den anderen Landesstatistiken 
sowie mit sonstigen Statistikbetreibern, soweit dies für die Wahrnehmung der übertragenen Auf-
gaben sinnvoll und zweckmäßig ist; 

 6. die Durchführung der durch Landesgesetze oder Verordnungen der Landesregierung angeordne-
ten statistischen Erhebungen, sofern in diesen Gesetzen oder Verordnungen nicht andere Stellen 
damit betraut sind. 

§ 22 
Grundsätze 

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstatistik sind folgende Grundsätze zu beachten: 
 1. Gewährleistung von Objektivität und Unparteilichkeit bei der Erstellung der Statistiken, insbe-

sondere durch die Anwendung frei gewählter statistischer Methoden und Verfahren nach interna-
tional anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und Standards und deren Offenlegung; 

 2. Gewährleistung von Zuverlässigkeit, Erheblichkeit, Kostenwirksamkeit und Transparenz; 
 3. laufende Überprüfung der Statistiken auf Qualitätsverbesserungen; 
 4. Sicherstellung einer möglichst hohen Aktualität der Statistiken; 
 5. Erreichung einer möglichst hohen Kohärenz der Statistiken; 
 6. Minimierung der Belastung und ausreichende Information der Betroffenen und Auskunftspflichtigen; 
 7. Wahrung der Vertraulichkeit, der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes von perso-

nenbezogenen Daten; 
 8. Veröffentlichung von Ergebnissen statistischer Erhebungen gemäß § 29; 
 9. Sicherstellung der geschlechtsspezifischen Erhebung und Auswertung der Daten in allen Fällen, 

in denen ein Geschlechtsbezug sinnvoll und aufgrund der Art der Erhebung möglich ist. 

§ 23 
Ermittlung und Verarbeitung von Daten 

(1) Die Ermittlung von Daten kann erfolgen durch: 
 1. Zusammenarbeit mit der Statistik Österreich, dem Bund, den Ländern sowie mit sonstigen Insti-

tutionen, die Statistik betreiben, 
 2. Ermittlung von Daten aus öffentlichen Registern, 
 3. Ermittlung von Statistikdaten, 
 4. Ermittlung von Verwaltungsdaten, 
 5. statistische Erhebungen gemäß § 25. 

(2) Die Stellen, die öffentliche Register führen, sowie die Inhaber von Statistikdaten oder Verwaltungs-
daten sind verpflichtet, der Landesstatistik jene Daten nach Möglichkeit in EDV-lesbarer Form zu übermit-
teln, deren Erforderlichkeit zur Besorgung der Aufgaben der Landesstatistik glaubhaft gemacht wird. 

(3) Bei der Ermittlung und Verarbeitung von Daten ist - unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften - so weit wie möglich auf schutzwürdige Interessen der Betroffenen Rücksicht zu nehmen. 

§ 24 
Umgang mit personenbezogenen Daten 

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der Landesstatistik verwendet werden. 
(2) Personenbezogene Daten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, als dies zur Erstellung der 

betreffenden Statistik erforderlich ist. 
(3) Im Rahmen der Landesstatistik verwendete personenbezogene Daten dürfen an Dritte nur übermit-

telt werden, wenn gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen oder der Betroffene ausdrücklich zustimmt. 
(4) Im Übrigen finden die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zu-

letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2005, des Burgenländischen Datenschutzgesetzes, LGBl. 
Nr. 87/2005, sowie bestehende gesetzliche Verschwiegenheitspflichten Anwendung. 

§ 25 
Statistische Erhebungen 

(1) Statistische Erhebungen umfassen die Ermittlung von Daten durch: 
 1. Messen, Wägen oder Zählen, 
 2. Befragungen. 
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(2) Statistische Erhebungen können betreffen: 
 1. natürliche Personen, 
 2. juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, 
 3. Personengesellschaften des Handelsrechts. 

(3) Statistische Erhebungen können durchgeführt werden: 
 1. in Form einer Vollerhebung oder 
 2. in Form einer auf statistischen Methoden beruhenden Stichprobenerhebung. 

(4) Statistische Erhebungen, mit denen eine Auskunftspflicht der individuellen Dateninhaber verbun-
den ist, dürfen nur aufgrund einer Verordnung gemäß § 26 oder besonderer gesetzlicher Anordnung 
durchgeführt werden. 

(5) Liegt eine Rechtsgrundlage im Sinne des Abs. 4 nicht vor, ist eine statistische Erhebung nur mit 
Zustimmung der Betroffenen zulässig. Diese sind mit dem Ersuchen um Erteilung der Zustimmung über 
die Verwendung ihrer Daten sowie über das Recht, die Zustimmung zu verweigern, zu informieren. 

(6) Bei einer statistischen Erhebung, die nicht nach Abs. 4 angeordnet wurde, darf die Landesstatistik 
nur dann personenbezogene Daten verwenden, wenn die Betroffenen der Verwendung ihrer Daten aus-
drücklich zugestimmt haben. 

§ 26 
Verordnungsermächtigung 

(1) Statistische Erhebungen, mit denen eine Auskunftspflicht verbunden ist, sind von der Landesregie-
rung mit Verordnung anzuordnen und öffentlich anzukündigen. Eine Anordnung ist nur zulässig, wenn 
 1. die durch die statistischen Erhebungen gewonnenen Daten für die Wahrnehmung von Landesauf-

gaben benötigt werden, 
 2. der Arbeitsaufwand und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Lan-

desaufgabe, für die sie benötigt werden, stehen, 
 3. die Daten nicht unter Wahrung des Grundsatzes der Sparsamkeit der Verwaltung auf andere 

Weise ermittelt werden können und 
 4. die Erreichung des Erhebungszwecks auch nicht durch eine freiwillige Auskunftserteilung der 

Betroffenen erwartet werden kann. 
(2) Die Verordnung hat zu enthalten: 

 1. den Zweck der Erhebung, 
 2. den Erhebungsgegenstand, 
 3. die Erhebungsmerkmale, 
 4. die Art und Methode der Erhebung, 
 5. den räumlichen und zeitlichen Bereich der Erhebung, 
 6. den Kreis der Auskunftspflichtigen und die Form ihrer Mitwirkung sowie 
 7. erforderlichenfalls die Befugnisse der Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorgane, Stichproben zu 

nehmen, Zählungen und Messungen vorzunehmen oder in für die Erhebung notwendige Auf-
zeichnungen Einsicht zu nehmen. 

(3) Berührt der Inhalt einer beabsichtigten Erhebungsverordnung den Wirkungsbereich einer gesetzli-
chen Interessenvertretung, ist vor Erlassung der Verordnung der betreffenden gesetzlichen Interessenver-
tretung Gelegenheit zur Stellungnahme binnen angemessener Frist zu geben. 

(4) Zur Durchführung statistischer Erhebungen können bestimmte Drucksorten, besonders im Hin-
blick auf eine EDV-mäßige Auswertung der erhobenen Daten, vorgeschrieben werden. 

(5) Statistische Erhebungen aufgrund einer Verordnung gemäß § 26 dürfen nur personenbezogen sein, 
wenn dies unerlässlich ist für die 
 1. Festlegung des Personenkreises einer Erhebung, 
 2. Überprüfung der Erfüllung einer Auskunftspflicht oder 
 3. Berichtigung oder Vervollständigung von Auskünften. 

§ 27 
Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Durch eine Verordnung gemäß § 26 dürfen zur Auskunftserteilung nur verpflichtet werden: 
 1. natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz im Burgenland haben, 
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 2. juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie Personengesellschaften des Han-
delsrechts, die einen Sitz oder eine Niederlassung im Burgenland haben. 

(2) Die durch eine Verordnung gemäß § 26 zur Auskunftserteilung verpflichteten Personen oder Per-
sonengesellschaften bzw. deren vertretungsbefugte Organe haben Auskünfte rechtzeitig, vollständig und 
wahrheitsgetreu zu erteilen. 

(3) Wenn dies in einer Verordnung gemäß § 26 vorgesehen ist, ist den mit der Durchführung der Er-
hebung betrauten Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorganen auf deren Verlangen in dem für die Erhebung 
erforderlichen Umfang das Betreten von Räumlichkeiten, Anlagen, Grundstücken und Betrieben, die 
Entnahme von Proben und anderem Untersuchungsmaterial, die Vornahme von Zählungen und Messun-
gen einschließlich der Anbringung der erforderlichen Geräte und die Einsichtnahme in die für die Erhe-
bung bedeutsamen Aufzeichnungen zu gestatten. Erhebungen in Betrieben dürfen nur während der Ge-
schäfts- und Betriebszeiten und nur nach vorheriger Ankündigung durchgeführt werden, wobei die An-
kündigung mindestens eine Woche vor den Erhebungen erfolgen muss. Bei dem Betreten ist eine Störung 
des Geschäfts- bzw. Betriebsablaufes zu vermeiden. 

(4) Angaben, die in Erfüllung der Auskunftspflicht gemäß Abs. 2 gemacht werden oder durch Ermitt-
lungen gemäß Abs. 3 erworben werden, dürfen nur für statistische Zwecke verwendet werden. Den mit 
den Erhebungen oder der Weiterleitung der Angaben betrauten Stellen ist es nicht gestattet, die ihnen im 
Zuge dieser Tätigkeit bekannt werdenden Informationen für andere Zwecke als die der Statistik zu ver-
wenden. 

§ 28 
Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorgane 

(1) Für die Durchführung von statistischen Erhebungen können Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorgane 
bestellt werden. Diese gelten für die Dauer ihrer Bestellung als Beamte im Sinne des § 74 Z 4 des Straf-
gesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/2006. 

(2) Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorganen gemäß Abs. 1 ist von der Landesregierung für die Dauer 
ihrer Tätigkeit eine amtliche Bestätigung auszustellen. Die Organe haben diese Bestätigung zusammen 
mit einem amtlichen Lichtbildausweis mit sich zu führen und der oder dem Auskunftspflichtigen unauf-
gefordert vorzuweisen. 

(3) Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorgane gemäß Abs. 1 sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen 
ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Lan-
desverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien 
geboten ist. 

§ 29 
Veröffentlichung von Ergebnissen statistischer Erhebungen 

(1) Die Ergebnisse von statistischen Erhebungen sind von der Landesregierung auf geeignete Weise 
zu veröffentlichen. 

(2) Statistiken sind so zu veröffentlichen, dass ein Rückschluss auf Angaben über bestimmte oder be-
stimmbare Betroffene ausgeschlossen werden kann. Kann ein Rückschluss nicht ausgeschlossen werden, 
darf die Veröffentlichung nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Betroffenen 
vorgenommen werden. 

§ 30 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 2 200 Euro zu bestrafen, wer 
 1. einer Auskunftspflicht gemäß § 27 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
 2. bei einer Auskunftserteilung gemäß § 27 Abs. 2 wissentlich unvollständige oder wahrheitswidri-

ge Angaben macht, 
 3. einer Duldungspflicht gemäß § 27 Abs. 3 nicht nachkommt, 
 4. die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 28 Abs. 3 verletzt. 

(2) Die Tat ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal-
lenden strafbaren Handlung bildet. 
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4. Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 31 
Verweise auf Landesgesetze 

Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen anderer Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 32 
Umsetzungshinweis 

Mit dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes wird die Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 31. 12. 2003 S. 90, umgesetzt. 

§ 33 
Inkrafttretensbestimmung 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die Auskunftspflicht der Organe des 

Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwal-
tungskörper (Bgld. Auskunftspflichtgesetz), LGBl. Nr. 3/1989, außer Kraft. 

(3) Nach dem Bgld. Auskunftspflichtgesetz, LGBl. Nr. 3/1989, anhängige Verfahren sind nach der bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 
 
 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Prior  Nießl 
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